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Spenden 

 

Spenden sind ein wichtiger Anteil der Vereinsfinanzierung. Was sind Spenden eigent-

lich? Wie werden sie besteuert? Welche Rolle spielen sie bei der Kostenrechnung? 

Wie sieht eine Spendenbescheinigung aus? 

 

 Spenden 
 

 Spenden sind Ausgaben, die freiwillig und unentgeltlich geleistet werden. 

 Freiwilligkeit liegt dann vor, wenn eine Leistung ohne rechtliche Verpflichtung er- 

bracht wird. 

 Unentgeltlich ist eine Leistung, wenn ihr keine Gegenleistung des Spendenemp- 
fängers gegenübersteht oder wenn zwischen Leistung und Gegenleistung kein  

unmittelbarer Zusammenhang besteht. 

 

 Steuern 
 

 Für Spenden hat der Gesetzgeber einen steuermäßigen Abzug von der Einkom- 
mensteuer vorgesehen (§ 10 b EStG, § 9 Nr.3 KStG).  

 Danach sind Spenden bis zu fünf Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte ab- 
ziehbar.  

 Für besonders förderungswürdige, wissenschaftliche oder mildtätige Zwecke ver- 
doppelt sich der Höchstsatz auf zehn Prozent.  

 Unternehmer können wahlweise einen Höchstbeitrag bis 2/1.000 der Summe der  

Umsätze und der Jahreslohnsumme in Anspruch nehmen. 

 

 Mitgliedsbeiträge 
 

 Mitgliedsbeiträge können (laut Abschnitt Abs. 1 EStR) als Spenden berücksichtigt  
werden, wenn sie besonders förderungswürdigen Zwecken zugute kommen (gilt 
nicht für Sportvereine!).  
 

 Mitgliedsbeiträge an Vereine, die eine Durchlaufstelle benützen müssen, sind  
nicht steuerlich abzugsberechtigt. 
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Spendenbescheinigung 
 

 Ein Spender kann seine Gabe steuerlich nur dann absetzen, wenn er vom Spen- 
denempfänger – in unserem Falle von dem dazu berechtigten Verein – eine  

Spendenbescheinigung ausgestellt bekommt. 

 

 Mit der Spendenbescheinigung bestätigt der Verein, dass er die Zuwendung er- 
halten hat und zweckentsprechend verwenden wird.  

 Die Spendenbescheinigung muss folgende Angaben enthalten: 
- Name des Spenders 
- Betrag oder – bei Sachspenden – Art und Weise der Sachspende 
- Zugehörigkeit des Empfängers zum begünstigten Personenkreis 
- Verwendungszweck (laut Satzung) der Spende. 

 

 Kleinspenden 
 

 Aus Vereinfachungsgründen lässt die Finanzverwaltung Erleichterungen bei der  
Erteilung von Spendennachweisen zu.  

 So genügt der Einzahlungsbeleg des Spenders (z.B. Zahlkartenabschnitt) von der  
Post oder einem Kreditinstitut, wenn ... 
- die Spende den Betrag von 200 € nicht übersteigt 
- der Verwendungszweck und die Körperschaftsteuerfreistellung auf dem vom  

Empfänger hergestellten Einzahlungsbeleg schon aufgedruckt sind 
- es sich um Mitgliedsbeiträge an spendenempfangsberechtigte Körperschaften  

handelt. 

 Steuerlich absetzbar sind auch Spenden an rund 50 Dachorganisationen, die von  
der Bundesregierung als besonders förderungswürdig anerkannt  wurden (Ab- 

schnitt 111 Abs. 2 EStR).  

 Diese Dachverbände können auch als Durchlaufspende für ihre Mitgliedsverbände  
dienen. Dazu gehören zum Beispiel der Deutsche Sportbund, der Deutsche Sän- 

gerbund, der Bund für Umwelt und Naturschutz und andere. 

 Selbstverständlich können auch nichtgemeinnützige Vereine Geld- oder Sach- 
spenden erhalten. Allerdings sind sie nicht berechtigt, eine Spendenbescheinigung  

auszustellen und müssen die eingenommenen Spenden versteuern, sofern daraus  
ein Überschuss entsteht oder der Betrag die Freigrenzen des Erbschaftssteuer- 

gesetzes überschreitet. 
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 Sachspenden 
 
 

 Während bei Geldspenden der Betrag klar feststeht, muss der Wert bei Sachspen- 
den erste ermittelt werden oder bewiesen werden.  

 Es darf nur der tatsächliche Wert der Sache bescheinigt werden.  

 Überhöhte Werte bedeuten einen Verstoß gegen die Vermögensbindung und kön- 
nen zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen.  

 Generell gilt: Es gilt der gemeine Wert. Das ist der Wert, der üblicherweise für  
eine Sache dieser Art und Güte bezahlt werden müsste.  

 Bei Entnahmen von Betriebsvermögen (ein Selbstständiger oder Gewerbetrei- 
bender spendet eine Sache), darf der Buchwert der Sache nicht überschritten  
werden. 

 Den Nachweis über den tatsächlichen Wert hat der Spender und für die erteilte  

Spendenquittung hat der Verein zu führen.  

 Bei höherwertigen Wirtschaftsgütern (z. B. Kraftfahrzeug) sollte der Verein einen  
bestellten Schätzer hinzuziehen, der den Wert der Sache bescheinigt.  

 

 Aufwandsspenden 
 

 Viele ehrenamtliche Vereinsmitglieder arbeiten für den Verein. Sie schreiben Brie- 
fe, telefonieren oder erledigen Besorgungen. Dafür haben die Mitglieder Aus- 

gaben.  

 Verzichtet ein Mitglied auf die Erstattung von Aufwendungen, so kann derjenige  
dafür eine Spendenquittung erhalten, wenn der Verein gleichzeitig die Ausgabe  

verbucht.  

 Der Verein muss spendenempfangsberechtigt sein, das Mitglied muss einen  
Rechtsanspruch auf die Aufwandsentschädigung durch Vertrag oder Beschluss  

des Vorstandes haben.  

 So ein Verfahren hat seine Tücken: Beschließt der Vorstand generell, Geschäfts-
fahrten im Auftrag des Vereins den Mitgliedern zu erstatten, so haben alle ein  

Anrecht darauf – auch wenn die die Aufwandserstattung nicht zurückspenden. 

 Gleiches gilt, wenn ein Vereinsfremder auf die Bezahlung einer Leistung verzich-
tet. Man benötigt auf jeden Fall eine Rechnung für dessen Leistung! Erhält der 
Verein keine Rechnung, deren Bezahlung durch Spendenquittung erfolgt, 
unterstützt man beim Steuerbetrug. Der Leistende hätte keinen Umsatz zu 
versteuern und erhält zusätzlich einen Steuerabzug durch die Spendenquittung.  

Für die entgangene Steuer müsste der Verein haften. 


